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• Er droht ihm und zwingt ihn zu dem Versprechen, 

ihm Geld zu zahlen   

  

• Herr Jörger bittet Alexander, seinem Amtmann zu 

befehlen, den Walchshofer solange im Gefängnis 

zu halten, bis er Genugtuung geleistet hat ( AVS )  

  

16.11.1573  Der Pfleger zu Marsbach Balthasar Neuhofer beschwert 

sich bei Alexander von Sprinzenstein:  

  

  Der Neuhauser Untertan und Fischer Georg Hirsch hat 

den Hans Fischer von Tannberg, Marsbacher 

Untertanen, so schwer verwundet, dass sein Tod zu 

befürchten ist, obwohl er sich zuvor gegen ihn verbürgt 

hat. Er bittet, den Hirsch ernstlich zu verwarnen. ( AH )  

  

20.11.1573  Wilhelm Jörger bittet um eine Verschiebung des  

Gerichtstermins in der Sache Dobersberger ( AVS )  

   

1573 Johann Albrecht von Sprinzenstein richtet ein Gesuch 

an den Kaiser:  

  

  Er bittet den Kaiser, die Nichtablösbarkeit der  

Pfandherrschaft Neuhaus, die seinem Vater auf 25  

Jahre nach seinem Tod bewilligt wurde, auf Lebenszeit 

Johann Albrechts – so weit sie über die 25 Jahre 

hinausreicht – zu verlängern. ( AH )  

  

1574 Johann Albrecht von Sprinzenstein richtet ein Gesuch 

an den Kaiser:  

  

  Die kaiserlichen Kommissare haben bei der Abreitung  

der kaiserlichen Pfandherrschaften die Wächter- und 

Fischergüter der Herrschaft Neuhaus auf 800 Taler 

angeschlagen, die die armen Untertanen niemals 

aufbringen können.  
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